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und nun wartet man auf die baldige Erfüllung eines Wunsches
von vielen Schweizern, die mit Beschämung zusehen müssen, wie
unser Erbgut ans Ausland verschachert wird. Es ist nun zu
hoffen, dass in dem neuen zu erwartenden Kunstschutzgesetz die
Bibliotheken auch eingeschlossen werden, denn obwohl Bücher
nicht als eigentliche Kunstdenkmäler angesprochen werden können,

so sind sie doch Kulturgüter, die berechtigt sind, dass man
Sorge zu ihnen trägt und ihnen den Schutz angedeihen lässt,
damit nicht fremde Händler die Bibliotheken plündern und seltene
Drucke für immer unseren Händen entgleiten.

Dr. H. Hellberger.

GENEVE. Bibliotheque publique et tiniversitaire.
L'allocation annuelle de l'Etat de Geneve ä la B. P. U. a ete

portee pour 1931 de 10 000 ä 15 000.— fr.

ZÜRICH. Zentralbibliothek.
Das seltene Fest des fünfzigjährigen Amtsjubiläums konnte

am 12. Januar 1931 Direktor Dr. Hermann Escher begehen. Am
21. November 1880 provisorisch zum 2. Unterbibliothekar der
damaligen Stadtbibliothek gewählt, trat er am 12. Januar 1881
sein Amt an. Was der nach wenigen Jahren an die Spitze der
Anstalt vorgerückte Bibliothekar für die Modernisierung und
den Ausbau der Stadtbibliothek, für die Vorbereitung und die
Durchführung der Zürcher Bibliothekenvereinigung und nach
deren glücklichen Vollendung für die Organisation der
Zentralbibliothek geleistet hat, braucht hier nicht wiederholt zu werden.

Die Bibliothekkommission hatte auf den 10. Januar zu einer
Feier in engem Kreise eingeladen, bei der die Verdienste des
Jubilars nach verschiedenen Seiten gewürdigt wurden. Es
sprachen die Herren a. Regierungsrat Dr. H. Mousson (an
Stelle des durch einen Unfall am Erscheinen verhinderten
Kommissionspräsidenten Regierungsrat Dr. O. Wettstein), Stadtrat
B. Kaufmann (für den durch Amtsgeschäfte an der Teilnahme
abgehaltenen Stadtpräsidenten Dr. E. Klöti), der Rektor der
Universität Prof. L. Köhler, Dr. Franz Zeiger für die
Bürgerbibliothek Luzern, Prof. Dr. G. Binz als Präsident der Vereinigung

schweizerischer Bibliothekare. Direktor Dr. M. Godet von
der Schweizerischen Landesbibliothek musste sich wegen Krankheit

leider mit einem schriftlichen Gruss begnügen. Eine Ehrung
ganz besonderer Art bedeutete die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft

des Vereins deutscher Bibliothekare, für die Prof. G. Leyh
(Tübingen) sprach; Dr. Escher wird damit der Dritte im Bunde
der Ehrenmitglieder des Vereins neben Minister Schmidt-Ott und
Kardinal Ehrle. Dem Jubilar und den Gästen wurde eine vom
Personal der Zentralbibliothek und von einem Freunde der Anstalt
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